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Vereinfachtes Ablaufschema zur Aufstellung eines Bauleitplans  
(gemäß den Bestimmungen des Baugesetzbuchs) 

 
 

Aufstellungsbeschluss 
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 BauGB) 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 1 BauGB) 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

(§ 4 Abs. 1 BauGB) 

Änderung des Planentwurfs durch Abwägung 

notwendig 

Erneute Beteiligungen der Öffentlichkeit und 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

(§ 4a Abs. 3 BauGB) 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
(§ 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB) 

 

Festlegung des Bebauungsplan-Vorentwurfs 

Abwägung der in der Frühzeitigen Beteiligung eingegangenen Stellungnahmen 

Festlegung des Bebauungsplan-Entwurfs 

Beschluss zur Durchführung der öffentlichen Auslegung 

Ortsübliche Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
(§ 3 Abs. 2 und § 4a BauGB) 

Förmliche Beteiligung der Öffentlichkeit 
(§ 3 Abs. 2 BauGB)  

Förmliche Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

(§ 4 Abs. 2 BauGB) 
 

Abwägung der in der öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen 

keine Änderung des Planentwurfs durch 

Abwägung notwendig 

Satzungsbeschluss 
(§ 10 Abs. 1 BauGB) 

Ortsübliche Bekanntmachungen des Satzungsbeschlusses, damit Rechtsverbindlichkeit 


